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Unsere Referenz: eBau Nummer 2026-7318 / 277107 11. Mai 2026 

Publikationsauftrag 

Per Mail an Publikationsorgan Konolfinger Anzeiger 

Auftrag Publikation Baugesuch Einwohnergemeinde Wichtrach, Martin Schmocker, 

Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach 

Ausgaben Publikationsorgan der Gemeinde vom 28. Mai 2026 und 4. Juni 2026 

Rechnung mit Vermerk: 

Zuordnung: eBau 2026-7318 = K-Regel: SHAB-06 

an:  

Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern, Regierungsstatthalterämter, 

Kreditoren 4540, Freiburgstrasse 453, 3018 Bern 

oder per E-Mail: kreditoren@be.ch 

Publikationstext: 

Gemeinde Wichtrach 

Baupublikation 

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Wichtrach, Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach 

Bauvorhaben: Neubau Schulraumprovisorium (Nutzungsdauer befristet auf 2 Jahre)  

Standort: Stadelfeldstrasse 14, Wichtrach, Parzelle-Nr. 251, Zone: ZöN F "Primarschule, Gemein-

deverwaltung, Zivilschutz, Feuerwehr, Werkhof", Koordinaten: 2’610’120 / 1’188’058 

Gewässerschutzbereich Aᵤ 

Gewässerschutzmassnahmen: Die Grundstücksentwässerung bleibt unverändert. 

Hinweise: 

- Für die Profilierung werden Erleichterungen gemäss Art. 16 Abs. 3 BewD gewährt . (s. auch Gesuch 

um Befreiung der Profilierungspflicht in den Gesuchsakten) 
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- Erleichterungen nach Art. 17 Abs. 1 KEnV wurden beantragt. 

Auflage- und Einsprachefrist: 29. Juni 2026 

Auflagestelle: Gemeinde Wichtrach, Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach 

Elektronischer Zugriff: https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instances/277107 

eBau Nummer: 2026-7318 

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und be-

gründet im Doppel beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermun-

digen einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der Auflage- und Einsprachefrist angemeldet wer-

den, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten und weitgehend identischen Einsprachen ist anzuge-

ben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 
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